
 

Nr. 17 / 2016  Seite 1 von 1 

 Stabsabteilung Öffentlichkeits-
arbeit und Kommunikation 

Wegelystraße 8, 10623 Berlin 
Postfach 120606, 10596 Berlin 

Telefon:  030 275838-811 
Fax: 030 275838-805 

www.g-ba.de 
www.g-ba.de/presse-rss 

 

Ansprechpartnerinnen  
für die Presse: 
Kristine Reis (Ltg.) 

Telefon: 030 275838-810 
E-Mail:  kristine.reis@g-ba.de 

Gudrun Köster 
Telefon:  030 275838-821 
E-Mail:  gudrun.koester@g-ba.de 

 

 

Qualitätssicherung 

Qualitätsbericht der Krankenhäuser: Be-
richtspflichten künftig transparenter 
Berlin, 11. Mai 2016 – Der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) ver-
öffentlicht auf seinen Internetseiten zukünftig jährlich eine Liste der 
Krankenhäuser, die verpflichtet sind, einen Qualitätsbericht zu erstellen. 
In einer sogenannten Positivliste informiert der G-BA, erstmals für das 
Berichtsjahr 2015, die Krankenhäuser über ihre standortbezogenen Lie-
ferpflichten. Krankenhäuser, die über mehr als einen Standort verfügen, 
sind dazu verpflichtet, neben dem Gesamtbericht für das ganze Kran-
kenhaus auch einen jeweils standortbezogenen Qualitätsbericht abzulie-
fern. 

Zudem hat der G-BA laut § 8 der Regelungen zum Qualitätsbericht 
(Qb-R) eine Liste derjenigen Krankenhäuser zu veröffentlichen, die ihren 
Qualitätsbericht nicht ordnungsgemäß geliefert haben. Für das Berichts-
jahr 2013 traf dies auf 15 Krankenhäuser zu. Zu weiteren 11 Kranken-
häusern steht die Entscheidung des G-BA über die ordnungsmäße Lie-
ferung der Qualitätsberichte noch aus. Krankenhäuser, die ihrer Be-
richtspflicht nicht vollständig oder nicht fristgerecht nachkommen, wer-
den im Wiederholungsfall mit Qualitätssicherungsabschlägen sanktio-
niert. 

Die rund 2000 in Deutschland nach § 108 SGB V zugelassenen Kran-
kenhäuser sind gesetzlich verpflichtet, jährlich einen Qualitätsbericht zu 
veröffentlichen. Was im Einzelnen in den Qualitätsberichten dargestellt 
werden muss, wohin sie geliefert und in welchem Datenformat sie zur 
Verfügung stehen müssen, legt der G-BA in seinen Regelungen zum 
Qualitätsbericht der Krankenhäuser (Qb-R) fest. 
 
 

Der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) ist das oberste Beschlussgremium der gemein-
samen Selbstverwaltung der Ärztinnen und Ärzte, Zahnärztinnen und Zahnärzte, Psychothera-
peutinnen und Psychotherapeuten, Krankenhäuser und Krankenkassen in Deutschland. Er 
bestimmt in Form von Richtlinien den Leistungskatalog der gesetzlichen Krankenversicherung 
(GKV) für etwa 70 Millionen Versicherte. Der G-BA legt fest, welche Leistungen der medizini-
schen Versorgung von der GKV übernommen werden. Rechtsgrundlage für die Arbeit des G-BA 
ist das Fünfte Buch des Sozialgesetzbuches (SGB V). Entsprechend der Patientenbeteiligungs-
verordnung nehmen Patientenvertreterinnen und Patientenvertreter an den Beratungen des  
G-BA mitberatend teil und haben ein Antragsrecht. 

Den gesundheitspolitischen Rahmen der medizinischen Versorgung in Deutschland gibt das 
Parlament durch Gesetze vor. Aufgabe des G-BA ist es, innerhalb dieses Rahmens einheitliche 
Vorgaben für die konkrete Umsetzung in der Praxis zu beschließen. Die von ihm beschlossenen 
Richtlinien haben den Charakter untergesetzlicher Normen und sind für alle Akteure der GKV 
bindend. 

Bei seinen Entscheidungen berücksichtigt der G-BA den allgemein anerkannten Stand der 
medizinischen Erkenntnisse und untersucht den diagnostischen oder therapeutischen Nutzen, 
die medizinische Notwendigkeit und die Wirtschaftlichkeit einer Leistung aus dem Pflichtkatalog 
der Krankenkassen. Zudem hat der G-BA weitere wichtige Aufgaben im Bereich des Qualitäts-
managements und der Qualitätssicherung in der ambulanten und stationären Versorgung. 
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